
Dienstvereinbarung  
nach § 66 des  

Personalvertretungsgesetzes M-V  

Einzelvereinbarung zur IT-Rahmendienstvereinbarung

gemäß § 6 Abs. 1 der IT-RDV zur Einführung und wesentlichen Änderung von Sys-
temen der Informations- und Kommunikationstechnik an der Hochschule Wismar

Gegenstand dieser Vereinbarung:
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In Ergänzung zur IT-Rahmendienstvereinbarung in der Fassung vom , veröffentlicht 
im Intranet unter „Formulare, Satzungen, Ordnungen und Richtlinien   Handlungsvorschriften und→  
Vereinbarungen   Dienstvereinbarungen→ “, wird zwischen dem Rektor und dem Gesamtpersonal-
rat der Hochschule Wismar diese Vereinbarung zur Einführung und wesentlichen Änderung von 
Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik des oben aufgeführten IT-Verfahrens 
abgeschlossen.

Diese Vereinbarung umfasst die verfahrensspezifischen Regelungen sowie die dienststellen-
spezifische Dokumentation im Sinne von § 9 IT-RDV zum Betrieb und zur Nutzung des IT-Ver-
fahrens.

Sie dient zudem der allgemeinverständlichen Information gegenüber den Anwenderinnen und 
Anwendern des IT-Verfahrens.

Die dienststellenspezifische Dokumentation im Sinne von § 9 IT-RDV ist Bestandteil dieser Ver-
einbarung.

Diese Vereinbarung tritt am  in Kraft. Die Kündigung ist nach Maßgabe des § 17 Abs. 
5 IT-RDV möglich. Im Falle einer Kündigung bleiben davon die IT-RDV und andere Vereinbarun-
gen im Sinne von § 6 Abs. 1 IT-RDV unberührt.

1. Geltungsbereich und Verantwortlichkeit

Geltungsbereich der
Vereinbarung:

Für alle durch den Personalrat vertretenen Beschäftigten der 
Hochschule Wismar

Für einen bestimmten Personenkreis:

Ggf. besondere
Vereinbarungen:

Fachliche 
Ansprechpartner_in
des IT-Verfahrens:

Technische 
Ansprechpartner_in
des IT-Verfahrens:

2. Beschreibung

Kurzbeschreibung 
des IT-Verfahrens /
Verwendungszweck 
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3. Dokumentation

Verfahrensdokumentation

Technische Dokumentation

Ggf. weitere Dokumentation

4. Ggf. an dem Betrieb des Verfahrens beteiligte Dritte

An dem Verfahren sind 
folgende Dritte beteiligt

Zusätzliche relevante
Dokumentation

5. Angaben zur Barrierefreiheit  (gemäß Anlage 3)

Das IT-System erfüllt die Anforderungen an die Barrierefreiheit.

Begründung:

Das IT-System erfüllt nicht bzw. nur teilweise die Anforderungen an die Barrierefreiheit.

Begründung:
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6. Änderungen, die sich für die betroffenen Beschäftigten ergeben

Einführung:  

Anwendung:

wesentliche Änderung:

Angaben zur Nutzung durch die Mitarbeitenden:

verpflichtend

optional

7. Wurde ein Konzept für die Schulung der betroffenen Beschäftigten erstellt?

ja

Kurzbeschreibung / Darstellung Konzept:

nein

Begründung
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8. Sind Kontrollmaßnahmen im Sinne des § 6 IT-RDV geplant?

ja

Beschreibung:

nein

Begründung:

9.  Begriffsbestimmungen

Begriff Beschreibung
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10. Weitere Ergänzungen (soweit erforderlich)

Lfd.-Nr. Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

Wismar, den  

_______________________________ _______________________________

(verantwortlich entsprechend §4 (1) IT Rahmen-DV)
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Vereinbarung:

		

		Für alle durch den Personalrat vertretenen Beschäftigten der Hochschule Wismar



		

		Für einen bestimmten Personenkreis:









		Ggf. besondere

Vereinbarungen:

		



		Fachliche Ansprechpartner_in

des IT-Verfahrens:

		



		Technische Ansprechpartner_in

des IT-Verfahrens:

		





2. Beschreibung		Kurzbeschreibung des IT-Verfahrens /

Verwendungszweck 

		





3. Dokumentation		Verfahrensdokumentation

		



		Technische Dokumentation

		



		Ggf. weitere Dokumentation

		









4. Ggf. an dem Betrieb des Verfahrens beteiligte Dritte		An dem Verfahren sind folgende Dritte beteiligt

		



		Zusätzliche relevante

Dokumentation

		





5. Angaben zur Barrierefreiheit  (gemäß Anlage 3)		

		Das IT-System erfüllt die Anforderungen an die Barrierefreiheit.



		Begründung:





		

		Das IT-System erfüllt nicht bzw. nur teilweise die Anforderungen an die Barrierefreiheit.



		Begründung:







6. Änderungen, die sich für die betroffenen Beschäftigten ergeben		

		Einführung:  





		

		Anwendung:





		

		wesentliche Änderung:





		

		Angaben zur Nutzung durch die Mitarbeitenden:



		

		verpflichtend





		

		optional







7. Wurde ein Konzept für die Schulung der betroffenen Beschäftigten erstellt?		

		ja



		Kurzbeschreibung / Darstellung Konzept:





		

		nein



		Begründung







8. Sind Kontrollmaßnahmen im Sinne des § 6 IT-RDV geplant?		

		ja



		Beschreibung:





		

		nein



		Begründung:







9.  Begriffsbestimmungen

		Begriff

		Beschreibung



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		









10. Weitere Ergänzungen (soweit erforderlich)		Lfd.-Nr.

		Beschreibung



		1

		



		2

		



		3

		



		4

		



		5

		



		6

		



		7
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